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RS UVS Oberösterreich 1993/03/11
VwSen-100532/11/Weg/Gr

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1993

Beachte

Ersatzbescheid aus Anlaß VwGH v. 20.1.1993, Zl.92/02/0208. Rechtssatz

Nicht nur die Unbescholtenheit und die geringe Überschreitung des Alkoholgrenzwertes, sondern auch die Umstände,

daß die Tat keine nachteiligen Folgen nach sich zog und daß der Berufungswerber lediglich bei einer Verkehrskontrolle

angehalten wurde und in keinen Verkehrsunfall verwickelt war, stellen Milderungsgründe dar, die insgesamt eine

Anwendung des § 20 VStG rechtfertigen. Herabsetzung der verhängten Geldstrafe von 11.000 S auf 8.000 S. Teilweise

Stattgabe.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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